
Stand 06.11.2021 
 

Hygienekonzept 

für den Trainings- und Spielbetrieb Saison 2021/2022 

 
Hygieneverantwortlicher: Jörg Karnelka (1- Vorsitzender) 

Mail:    joerg-karnelka@gmx.de 

Handy:    0151/17448026 

Adresse Sporthalle:  Sudetenstraße, 63633 Birstein 

 

Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Heimspiele des SV Hochland Fischborn 

in der Sporthalle der Haupt- und Realschule Birstein. Ergänzend zu diesen 

Regelungen sind die aktuell gültigen Verordnungen des Landes Hessen und des Main-

Kinzig-Kreises zu beachten. 

Der Vorstand des SV Hochland Fischborn 1926 e.V. behält sich vor, dass Personen, 

die sich NICHT an die Hygieneregeln halten vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden! 

 

1. Allgemeine Hygieneregeln 
 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen       

Bereichen außerhalb des Spielfelds. 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu   

unterlassen. 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 

• Unterlassen von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

• Keine Weitergabe von Trinkflaschen, Handtücher o.ä. 

 

2. Verdachtsfälle Covid-19 
 

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur 

möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sporthalle umgehend 

verlassen bzw. dürfen diese nicht betreten. Solche Symptome sind: 

 Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

Erkältungssymptome 
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 Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im 

eigenen Haushalt vorliegen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen 

zur 

• Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem 

Trainings- und Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven 

Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person. 

 

 

3. Trainingsbetrieb 
 

• Für jedes Training ist durch die Trainer*innen eine Dokumentation der 

Teilnahme zu führen. 

• Die Spieler müssen die 3 G Regel einhalten. Zugang zur Halle nur wenn man 

Genesen, Geimpft oder einen gültigen Test vorlegen kann. Ein eigener 

Selbsttest ist nicht gültig! 

• Auf Fahrgemeinschaften zum Training ist möglichst zu verzichten. 

• Die Spielerinnen der Jugendmannschaften sollen, sofern möglich, bereits 

umgezogen zum Training gekommen. 

• Ein längerer Aufenthalt nach dem Training in den Kabinen ist untersagt. 

• Das Betreten der Halle ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt!  

• Für Kinder und Jugendliche reicht das schulische Testheft zum Nachweis aus. 

 

4. Spielbetrieb 
 

    Zuschauerinnen und Zuschauer: 
• Einlass wird nur nach der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) gewährt. 

• Für Kinder und Jugendliche reicht das schulische Testheft aus. 

• Der Eingang erfolgt ausschließlich über den offiziellen Zuschauereingang (vom 

Parkplatz aus rechts über die Treppe). Zur Nachvollziehbarkeit von 

Infektionsketten wird die Anwesenheit über die Luca-APP oder 

Anwesenheitszettel registriert. 

• Im gesamten Hallenbereich ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Der 

MNS kann bei Einnahme des Sitzplatzes abgenommen werden. 

• Bei Toilettengängen und Besuch des Verkaufs muss der MNS getragen und 

auf die Abstandsregeln geachtet werden. 



 

Mannschaften: 
• Die Mannschaften betreten und verlassen die Halle über den Sportlereingang 

(vom Parkplatz aus gesehen links).  

• Zutritt wird nur nach der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) gewährt. 

• Für Kinder und Jugendliche reicht das schulische Testheft zum Nachweis aus. 

• Die Spielerinnen, Spieler und Offiziellen tragen bis zum Betreten der 

Spielfläche einen MNS. 

• Spielerinnen und Offizielle sind über nuliga bereits erfasst. Hier benötigen wir 

lediglich noch eine Bestätigung der Mannschaften das die 3G-Regel 

eingehalten wird.  

• Alle weiteren müssen sich zwecks Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten  

über die Luca-APP oder Anwesenheitszettel registrieren. 

• Sollten die Mannschaften dem Zuschauerbereich nach dem Spiel betreten 

wollen ist dies ausschließlich mit Mundschutz unter Einhaltung des 

Mindestabstandes möglich.  

• Die Gastmannschaften belegen die beiden rechten Kabinen,                                                           

die Heimmannschaften belegen die beiden linken Kabinen.                                                  

Dabei sind die geltenden Abstandsregeln zu beachten. 

• Die Mannschaften wechseln nach der Halbzeit nicht die Seiten. Somit entfällt 

das Desinfizieren der Ersatzbänke beider Mannschaften.  

 

Kampfgericht und Schiedsrichter: 
• Das Kampfgericht sowie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter betreten und 

verlassen die Halle über den Sportlereingang. 

• Das Kampfgericht trägt bis zur Einnahme des Sitzplatzes einen MNS. 

• Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter tragen bis zum Betreten der Spielfläche einen 

MNS. 

• Für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter stehen die beiden mittleren 

Umkleidekabinen zur Verfügung. 

• Auf einen Seitenwechsel der beiden Mannschaften nach der Halbzeit ist zu verzichten. 

 

 

Viel Spaß beim SVH und bleibt gesund! 


